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1 Ausgangslage und Zielsetzung 

Die Zone mit Planungspflicht (ZPP) Nr. 1 «Aarematte» regelt die Nutzungsart und das Nutzungs-

mass sowie die Gestaltungs- und Erschliessungsgrundsätze für ein rund 8 ha grosses Gebiet am 

Hang über der Aarematte, dazu gehört auch die Parzelle Nr. 1715. Die zur ZPP 1 dazugehörige 

Überbauungsordnung (UeO) vom 21. Dezember 2001 mit Änderungen vom 28. März 2002 und 

31. März 2009 regelt die spezifischen baulichen Möglichkeiten und gibt die einzelnen Baubereiche 

und Gestaltungsvorschriften vor.  

Die rechtsgültige UeO «Aarematte» sieht für die Parzelle Nr. 1715 gemäss Art. 11 Überbauungs-

vorschriften (UeV) einen Baubereich für Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe vor. Zudem soll 

unmittelbar südlich anschliessend an diesen Baubereich gemäss Art. 30 UeV ein offener Parkplatz 

erstellt werden. 

Die Grundeigentümerin und die Gemeinde Kirchlindach beabsichtigen, die UeO «Aarematte» da-

hingehend anzupassen, dass die Parzelle Nr. 1715 für Wohnraum genutzt werden kann. In den 

vergangenen Jahren hat sich gezeigt, dass für eine Gewerbenutzung an diesem Standort kein 

Bedarf besteht und die Emissionen mit der Lage im Wohngebiet nicht zu vereinbaren wären. Zur 

Klärung einer möglichen Wohnnutzung vs. einer Gewerbenutzung verlangte das Amt für Gemeinden 

und Raumordnung (AGR) die Durchführung eines qualifizierten Verfahrens, um dem Anforderungen 

des Wettbewerbes aus dem Jahr 1981 gerecht zu werden. Damit soll gewährleistet werden, dass 

auf dieser zentralen Parzelle der Überbauung Aarematte, ein guter Abschluss gesichert werden 

kann. Zur Sicherung der Absicht erstellten die Gemeinde und die Grundeigentümerin eine Pla-

nungsvereinbarung, worin die Rahmenbedingungen und Anforderungen an das qualifizierte Ver-

fahren verbindlich geregelt wurden. In der Folge erfolgte das qualitätssichernde Verfahren, welches 

mit dem, von den Beteiligten genehmigten, beiliegenden Schlussbericht dokumentiert ist.  

Es ist vorgesehen, das im Rahmen des Workshopverfahrens erarbeitete und konsolidierte Richt-

projekt mittels einer Teil-UeO auf der Parzelle Nr. 1715 umzusetzen. Der Bereich der Parzelle Nr. 

1715 wird entsprechend aus der rechtsgültigen UeO «Aarematte» ausgeschnitten und es wird 

eine spezifische Teil-UeO erlassen. 

 

 

Abb. 1 Bearbeitungsperimeter (Parzelle Nr. 1715) gemäss Schlussbericht 

Voraussetzung für die Umsetzung des Richtprojekts mit einer Teil-UeO ist, dass die zugrundelie-

genden ZPP-Bestimmungen entsprechend angepasst werden. Mit der vorgesehenen Änderung der 

Nutzungsart auf dem Baubereich 30 müssen Planungszweck, Nutzungsart- und Nutzungsmass in 

der ZPP ebenfalls präzisiert werden. Mit der beiliegenden Baureglementsänderung (Erläuterungen 

im Kapitel 3) werden die ZPP-Bestimmungen entsprechend angepasst. 

Die erwähnte Vorgehensweise mittels Teil-UeO führt auch zu kleineren Anpassungen an der rechts-

gültigen UeO «Aarematte». In der rechtsgültigen UeO werden entsprechend einige Verweise in den 
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Artikeln, soweit diese die Parzelle Nr. 1715 betreffen, angepasst bzw. gelöscht (Erläuterungen im 

Kapitel 4). 

Für den Bereich der Parzelle Nr. 1715 wird eine neue Teil-UeO erlassen (Erläuterungen im Kapitel 

5).  

 

2 Vorgehen 

Die Bestimmungen zur ZPP 1 «Aarematte» im Anhang I des BauR werden in Bezug auf den Pla-

nungszweck sowie die Art und Mass der Nutzung angepasst. Die Anpassung der ZPP 1 erfolgt als 

separates Verfahren zur bereits laufenden Teilrevision des Baureglements zur Umsetzung der Ver-

ordnung über die Begriffe und Messweisen im Bauwesen (BMBV). Die beiden Baureglementsän-

derungen werden jedoch zeitlich koordiniert, da eine Abhängigkeit der ZPP-Änderung von der Um-

setzung der BMBV besteht. 

 

3 Änderung Baureglement 

Das rechtsgültige Baureglement der Gemeinde Kirchlindach regelt die Zonen mit Planungspflicht 

im Anhang I. Die ZPP 1 «Aarematte» wird im Rahmen der vorliegenden Baureglementsänderung 

folgendermassen angepasst (siehe Dokument «Änderung Baureglement ZPP 1 «Aarematte»): 

 

3.1 Planungszweck 

Der Planungszweck wird dahingehend ergänzt, dass im Bereich der Parzelle Nr. 1715, gestützt auf 

ein qualitätssicherndes Verfahren, eine Abweichung vom Wettbewerbsergebnis von 1981 möglich 

ist. 

▪ Begründung der Änderung 

Diese Ergänzung ergibt zusätzliche Rechtssicherheit, da mit der vorgesehenen Bebauung vom 

Wettbewerbsergebnis (1981) abgewichen wird und dies bislang nur zwischen Aareweg und Bern-

strasse explizit zugelassen war. Auch in der Vergangenheit wurden Abweichungen vom Wettbe-

werbsergebnis direkt in der ZPP verankert (vgl. Lemma zu Terrassenbauten zwischen Aareweg und 

Bernstrasse, welche die Grundlage für eine Anpassung der UeO 2008/2009 bildete). 

 

3.2 Art der Nutzung 

Bislang war in der ZPP geregelt, dass neben einem Grossteil Wohnnutzung auch ein Anteil für nicht 

störende Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe (mit erhöhter Lärmempfindlichkeitsstufe ES III) 

vorzusehen ist. Wo dieser Anteil realisiert ist, war in der ZPP nicht verankert, in der bestehenden 

UeO war dieser Anteil allerdings auf der Parzelle Nr. 1715 vorgesehen. Da mit der Anpassung der 

UeO keine Baufelder mehr bestehen, die für reine Gewerbebauten vorgesehen sind, wird auch die 

Bestimmung zur ES III in der ZPP gestrichen. 

▪ Begründung der Änderung 

Gestützt auf das erarbeitete Richtprojekt beabsichtigen die Gemeinde und die Grundeigentümerin, 

auf der Parzelle Nr. 1715 Wohnnutzungen zu realisieren. Damit die Konformität besteht, wird der 

Anteil an reinen nicht störenden Gewerbe- und Dienstleistungsbetrieben aus den ZPP-Vorschriften 

gestrichen. 

Das AGR hat an der Startbesprechung für das ganze Verfahren vom 8.05.2018 bestätigt, dass 

diese Anpassung unter der Voraussetzung der Machbarkeit mittels einer Planungs- und Überbau-

ungsstudie, wie sie mit dem Richtprojekt nun vorliegt, zulässig ist. Mit der Umzonung wird kein 
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Wohnbaulandbedarf geltend gemacht, da die ganze ZPP 1 insgesamt einer gemischten Nutzung 

zugewiesen ist und sich die Aufteilung in die einzelnen Bereiche erst aus der UeO ergibt. 

 

3.3 Mass der Nutzung 

Für die Parzelle Nr. 1715 wird eine vom Sektor A losgelöste Geschossflächenziffer oberirdisch 

(GFZo) in Form einer Bandbreite (min. GFZo 1.0, max. GFZo 1.3) festgelegt. 

Die Aufteilung des maximal zulässigen Nutzungsmasses wird gestrichen. Neu gilt für die Sektoren 

A und C eine gesamthafte max. Nutzungsziffer. 

▪ Begründung der Änderung 

Das maximale Nutzungsmass für die Parzelle Nr. 1715 wird direkt in der ZPP festgelegt und richtet 

sich nicht nach der GFZo bezogen auf die Sektoren A und C. Es wäre fast nicht möglich, den 

Nachweis zu erbringen, dass die ursprünglich festgelegten AZ 0.34 mit allen in den letzten 20 Jah-

ren erstellten Bauten und dem vorgesehenen Neubau weiterhin eingehalten ist. Diesen Nachweis 

gestützt auf die damaligen Baugesuchspläne aller Bauten im Sektor A und C zu erbringen, er-

scheint unzweckmässig. 

Die Streichung der Aufteilung des maximal zulässigen Nutzungsmasses begründet sich mit dem 

Wegfall der Nutzung «nicht störende Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe», welche für die Par-

zelle Nr. 1715 vorgesehen war. Die Streichung dieser Aufteilung war bereits in der öffentlichen 

Mitwirkung der Baureglementsänderung zur Umsetzung der BMBV so vorgesehen (vgl. Kapitel 7.2). 

Mit dem Entscheid, dass im Rahmen der Umsetzung der BMBV keine materiellen Änderungen mehr 

geplant sind, wird diese Anpassung im Rahmen dieser Änderung der ZPP/UeO Aarematte erfolgen. 

Neu gilt für die Sektoren A und C eine gesamthafte max. Nutzungsziffer. 

▪ Herleitung minimales / maximales Nutzungsmass 

Im überarbeiteten Resultat des Workshopverfahrens wird eine BGF von 1254 m2 hergeleitet. Da 

gemäss der BMBV auch das Treppenhaus / Liftschacht sowie die Balkone an die oberirdische 

Geschossfläche (GFo) angerechnet werden (überschreiten die kommunalen Masse für vorsprin-

gende Gebäudeteile), wird diese Berechnung nachfolgend in die Masse gemäss BMBV angepasst. 

Mit der Überarbeitung des Richtprojekts (vgl. Kapitel 7.2) ergibt sich eine GFo von: 

- Untergeschoss      160 m2 GF 

- Regelgeschosse      1’404 m2 GF 

- Total:        1564 m2 GF 

- Parzelle:        1248 m2 

- GFZo:       1.25 

- Bandbreite GFZo:      1.0 – 1.3 

▪ Begründung der Bandbreite für das Nutzungsmass 

Gegenüber der im Richtprojekt definierte Dichte wird im Zusammenhang mit der maximalen GFZo 

nur ein geringfügiger Spielraum vorgesehen. Mit der maximal möglichen Geschosszahl bleibt nur 

noch wenig Spielraum für eine Erhöhung der Ausnutzung in der Detailplanung. Die Maximalhöhe 

der Gebäude ist auf 517.50 m.ü.M. begrenzt (Art. 8 Abs. 2 der Überbauungsvorschriften). 

 

4 Änderung rechtsgültige UeO «Aarematte» 

Das Ausschneiden der Parzelle Nr. 1715 aus der rechtsgültigen UeO «Aarematte» mittels Neuerlass 

einer Teil-UeO führt zu kleineren Anpassungen in den Überbauungsvorschriften. In der rechtsgül-

tigen UeO werden entsprechend einige Verweise in den Artikeln, soweit diese die Parzelle Nr. 1715 

betreffen, angepasst bzw. gelöscht. 
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Änderung Begründung 

Artikel 1: Wirkungsbereich 

 

Ergänzung, dass Parzelle Nr. 1715 aus 

dem rechtsgültigen Überbauungsplan 

ausgeschnitten wird und für diesen Be-

reich die neue Teil-UeO gilt. 

Mit der Ergänzung eines dritten Absatzes wird der Wir-

kungsbereich der UeO «Aarematte» dahingehend präzi-

siert, dass der Bereich der Parzelle Nr. 1715 nicht mehr 

Teil dieser UeO ist. Für die Parzelle Nr. 1715 gilt die neue 

Teil-UeO Aarematte «Parzelle Nr. 1715». 

Artikel 11: Art der Nutzung 

 

Streichung Verweis auf Baufeld 30 

Baufeld 30 ist nicht mehr Bestandteil der UeO «Aare-

matte». Die Art der Nutzung wird in der neuen Teil-UeO 

Aarematte «Parzelle Nr. 1715» geregelt. 

Artikel 12: Mass der Nutzung 

 

Streichung Verweis auf Baufeld 30 

Baufeld 30 ist nicht mehr Bestandteil der UeO «Aare-

matte». Das Mass der Nutzung wird in der neuen Teil-

UeO Aarematte «Parzelle Nr. 1715» geregelt. 

Artikel 13: Lärmschutz 

 

Streichung Verweis auf Baufeld 30 

Baufeld 30 ist nicht mehr Bestandteil der UeO «Aare-

matte». Der Lärmschutz wird in der neuen Teil-UeO Aa-

rematte «Parzelle Nr. 1715» geregelt. 

 

5 Neue Teil-UeO Aarematte «Parzelle Nr. 1715» 

Auf der Basis des Richtprojekts wurde die Überbauungsordnung entwickelt. Die Erläuterungen er-

folgen in drei Schritten: 

▪ Nachweis der Übereinstimmung mit den ZPP Vorschriften 

▪ Erläuterungen zu den Festlegungen im Überbauungsplan und den Überbauungsvorschriften. 

▪ Im Kapitel 6 sind die Auswirkungen der Überbauung auf Raum und Umwelt mit den 

betroffenen Themenbereichen dargestellt. 

 

5.1 Bestimmungen zur ZPP 1 

Thema Bestimmung (sinngemäss und nach 

der Anpassung) 

Nachweis zur Einhaltung 

Planungszweck a. Sektor A: geordnete, nach einem 

architektonischen Gesamtkonzept 

gestaltete Überbauung gemäss 

Wettbewerbsergebnis (1981), wobei 

− Im Bereich Parzelle Nr. 1715 ge-

stützt auf ein qualitätssicherndes 

Verfahren eine Abweichung vom 

Wettbewerbsergebnis von 1981 

möglich ist. 

Der Schlussbericht des qualitätssi-

chernden Verfahrens bescheinigt dem 

Richtprojekt eine hohe Qualität und 

eine gute Einpassung in die beste-

hende Überbauung. Die wichtigen Er-

kenntnisse aus dem Richtprojekt wer-

den mit einer Teil-UeO verbindlich vor-

gegeben. 

Art und Mass der 

Nutzung 

− Auf Parzelle Nr. 1715 ist eine GFZo 

von mind. 1.0 und max. 1.3 zu rea-

lisieren. 

− Es sind genügend Gemeinschafts-

räume und -anlagen vorzusehen.  

In den UeO-Vorschriften werden min. 

und max. Geschossflächen oberirdisch 

festgelegt. Diese gewährleisten, dass 

die vorgegebenen GFZo gemäss 

ZPP 1 eingehalten werden. 

Die nötigen Gemeinschaftsanlagen für 

die Überbauung der Parzelle 1715 wer-

den direkt auf dem Grundstück vorge-

sehen. Für die restliche, bereits reali-

sierte Siedlung besteht kein weiterer 

Bedarf nach Gemeinschaftsanlagen. 
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Thema Bestimmung (sinngemäss und nach 

der Anpassung) 

Nachweis zur Einhaltung 

Zu den Begründungen hinsichtlich der 

vorgesehenen Dichte siehe Kapitel 6.3. 

Grundsätze − Es sind nur Flachdächer zugelassen 

− Die Einfügung in die Geländeform ist 

klar zu betonen, indem die Siedlung 

sich trichterförmig aus dem Tälchen 

von der Mööslimatt her gegen die 

Aarematte hin zu öffnen hat. 

 

− Durch Bäume/Hecken ist die Über-

bauung gegenüber der Landwirt-

schaftszone zu trennen. 

− Nur Flachdachbau zulässig 

− Dem architektonischen Ausdruck 

und der Fernsicht wurde im quali-

tätssichernden Verfahren hohe Be-

achtung geschenkt (vgl. Schlussbe-

richt gemäss Beilage). Die Förde-

rung der ökologischen Vielfalt mit-

tels geeigneter Bepflanzung wird in 

der Teil-UeO verbindlich geregelt. 

 

5.2 Überbauungsplan und Überbauungsvorschriften 

Im Überbauungsplan und den Überbauungsvorschriften sind die wichtigen gestalterischen und 

baulichen Erkenntnisse aus dem qualitätssichernden Verfahren grundeigentümerverbindlich gesi-

chert. Die Überbauungsordnung lässt einen gewissen Spielraum für die Detailplanung zu, insbe-

sondere im Bereich der Fassadengestaltung, der Aussenraumgestaltung und der Materialisierung 

der verschiedenen Bereiche. Das Grundkonzept der Überbauung mit der Anordnung und den Di-

mensionen der Baukörper und den wichtigen Gestaltungsvorschriften werden jedoch verbindlich 

festgelegt. 

 

5.2.1 Qualitätssicherung 

In der Detailplanung der Überbauung kann es gegenüber dem Richtprojekt noch zu Änderungen 

an Gestaltungselementen kommen, welche in der Überbauungsordnung nicht verbindlich festge-

legt werden. Damit die hohe Qualität des Projekts gewährleistet bleibt, ist in der Überbauungsord-

nung verbindlich festgelegt, dass im Baubewilligungsverfahren die Fachberatung Baugestaltung 

der Gemeinden Wohlen, Meikirch, Bremgarten und Kirchlindach Baugesuche und Voranfragen be-

züglich Architektur und/oder Aussenraumgestaltung beurteilt. Die Fachberatung Baugestaltung 

verfasst jeweils einen schriftlichen Bericht, welcher den Antrag zuhanden der zuständigen Baube-

willigungsbehörde beurteilt und bestätigt, ob die Übereinstimmung mit den Grundsätzen des Richt-

projekts und die angestrebte hohe Qualität gegeben sind. 

 

5.2.2 Art und Mass der Nutzung 

Baubereiche: Der «Baubereich Gebäude A und B» umfasst den Grundriss der beiden Baukörper 

aus dem zugrundeliegenden Richtprojekt. Der Baubereich umfasst sowohl die Grundrisse als auch 

die Balkone auf der Südseite der Gebäude. Es dürfen keine vorspringenden Gebäudeteile über den 

Baubereich hinausragen. Im Süden liegt auch der Dachvorsprung im Baubereich für das Gebäude, 

gegen Norden, Osten und Westen wird mit dem «Baubereich Dachvorsprung» ein zusätzlicher Be-

reich für Dachvorsprünge festgelegt. Dachvorsprünge dürfen nicht darüber hinausragen, sind aber 

wahrnehmbar auf allen Gebäudeseiten zu erstellen. 

Der «Baubereich C» hat zwei Funktionen. Zum einen fixiert der Bereich die max. mögliche Höhe, 

welche die Einstellhalle in diesem Bereich über das Terrain ragen darf. Zum anderen wird der 

Bereich als gemeinsame Spiel- und Aufenthaltsfläche gemäss Art. 44 und 45 BauV sowie als 

privater Bereich (z.B. Garten) genutzt. 
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Art der Nutzung: Vorgesehen ist vorwiegend eine Wohnnutzung. Die Möglichkeit für ein stilles Ge-

werbe wird aber offengehalten. 

Mass der Nutzung: Für den Baubereich Gebäude A und B und Baubereich C wird der höchste 

Punkt der Dachkonstruktion mit einer Höhenkote in Meter über Meer festgelegt. Es wird zudem 

eine minimale und maximale Geschossfläche oberirdisch gemäss dem Richtprojekt festgelegt. 

Damit wird sichergestellt, dass die Nutzungsdichte innerhalb der massgebenden Mindest- und 

Maximaldichte gemäss ZPP liegt. 

Als Projektierungsspielraum für die Gebäudehöhe wird eine Toleranz gegenüber dem Richtprojekt 

von 25-40 cm (für den Baubereich C inkl. Brüstung) berücksichtigt. 

 

5.2.3 Erschliessung 

Der Erschliessungsbereich A dient als Hauszugang, bei dem auch ein Abstellplatz für Fahrräder 

vorgesehen werden kann. Ansonsten sind Hauszugänge bzw. Fusswegerschliessung im gesamten 

Aussenraumbereich sowie im Baubereich C möglich. Der Erschliessungsbereich B dient als Zufahrt 

zur unterirdischen Einstellhalle und hat gemäss der im Plan festgelegten "Einfahrt Parkplätze und 

Einstellhalle» zwingend vom westlichen Aareweg zu erfolgen. Aufgrund des gegen Norden anstei-

genden Geländes erfolgt die Einfahrt in die Einstellhalle von Westen mit Rampe.  

Die Materialisierung (Belag) der Erschliessungsbereiche sowie die verbindliche Verortung der ober-

irdischen Parkplätze wird im Baubewilligungsverfahren definiert. Die oberirdische Parkierung erfolgt 

im Bereich «Oberirdische Abstellplätze für Motorfahrzeuge».  

Im Hinblick auf eine velofreundliche Siedlung sind genügend Abstellplätze für Fahrräder zu reali-

sieren. Die genaue Zahl wird im Baubewilligungsverfahren festgelegt, es sollen aber abgestimmt 

auf die Wohnungsgrössen so viele Abstellplätze realisiert werden, dass jedem/jeder Bewohner/in 

ein Abstellplatz zur Verfügung steht. 

 

5.2.4 Energie 

Der Wärmebedarf für Heizung und Warmwasser ist mit einem erneuerbaren Energieträger zu de-

cken. Im Fokus stehen hier insbesondere Erdwärmesonden, aber auch andere erneuerbare Ener-

gieträger gemäss Art. 4 Abs. 4 KEnG kommen in Frage. 

 

5.2.5 Gestaltung 

In den Gestaltungsvorschriften werden die wichtigsten gestalterischen Eckpunkte aus dem quali-

tätssichernden Verfahren verbindlich festgelegt. Auf Vorgaben zur Materialisierung wird verzichtet, 

die Materialisierung wird im Baubewilligungsverfahren durch die Fachberatung Baugestaltung be-

urteilt. Im Sinne einer guten Gesamtwirkung werden insbesondere folgende Punkte geregelt: 

▪ Gestaltungsgrundsätze 

▪ Verbindlicher Beizug der Fachberatung im Baubewilligungsverfahren 

▪ Dachgestaltung, u.A. Dachvorsprung und ökologisch wirksame Dachbegrünung 

▪ Umgebungsgestaltung 

 

6 Auswirkungen der Planung (Bericht nach Art. 47 RPV) 

6.1 Ortsbild 

Im Rahmen einer Startbesprechung hat das Amt für Gemeinden und Raumordnung (AGR) am 8. 

Mai 2018 u.a. hervorgehoben, dass die Parzelle Nr. 1715 als Teil des «Schmetterlingskörpers» der 
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UeO etwas Spezielles ist. Es brauche daher auch besondere Überlegungen und konkrete Vorstel-

lungen über die erwarteten Bauten. Diese Vorstellungen wurden mit einem qualifizierten Verfahren 

qualitätssichernd konkretisiert. 

Die Änderung der ZPP-Bestimmung sowie die Teil-UeO Aarematte «Parzelle Nr. 1715», welche 

auf dem durchgeführten qualitätssichernden Verfahren basieren, stellen sicher, dass die Qualitäten 

gewahrt bleiben. Die Gebäudehöhe wurde sorgfältig anhand der Fern- und Nahwirkung überprüft 

und kann für die Überbauung Aarematte als identitätsstiftende ortsbauliche Lösung bezeichnet 

werden. 

Aufgrund der breit abgestützten Kritik an der Informationsveranstaltung vom 31.10.2022 und der 

mehrheitlich kritischen schriftlichen Eingaben aus der Mitwirkung, wurde das Richtprojekt basierend 

auf diesen Erkenntnissen im Rahmen von zwei weiteren Besprechungen mit Beizug der kommu-

nalen Fachberatung überarbeitet. 

Die Weiterbearbeitung des Richtprojekt im Spannungsfeld «Erkenntnisse aus den ersten Work-

shops» und «Anliegen Nachbarschaft» resultierte in einer Reduktion der Geschosszahl auf insge-

samt vier Geschosse, statt wie ursprünglich sechs Geschosse. Dafür wird ein zusätzlicher vorge-

setzter Baukörper mit Maisonette-Charakter im Süden der Parzelle geschaffen. Aus ortsbildlicher 

Sicht reduziert sich damit die Gebäudehöhe, während der Forderung des AGR, dass nicht einfach 

zwei kleine Häuser realisiert werde können, weiterhin Rechnung getragen werden kann. Das Be-

gleitgremium bestehend aus Gemeindevertreter/innen, Grundeigentümervertretung und der kom-

munalen Fachberatung (Architektur/Städtebau/Aussenraum) beurteilen die Weiterbearbeitung als 

sehr gelungen. 

 

6.2 Nachbarschaft 

Der schlanke Fussabdruck der Baubereiche, sowie die reduzierten Gebäudehöhen, ermöglichen 

es, die anspruchsvolle Setzung in die bestehende Bebauung mit geringen Auswirkungen auf die 

Wohnqualität in den bestehenden Wohnungen zu realisieren. Das Gebäude überragt die dahinter-

liegenden Gebäude nicht und erlaubt durch die Hanglage der angrenzenden Bebauung und die 

Stellung zwischen den bestehenden Bauten die Offenhaltung von wichtigen Aus- und Durchbli-

cken. Somit werden die Auswirkungen auf die Nachbarschaft als gut verträglich beurteilt. Im Ge-

gensatz zur bisher möglichen Bebauung mit einer massigen Gewerbehalle mit grossem Fussab-

druck kann das Tal offener gehalten werden. An die Stelle der bisher möglichen gewerblichen 

Nutzung mit störenden Emissionen für die Nachbarschaft (Betriebszeiten am frühen Morgen und 

am Abend; Fahrten mit Lieferfahrzeugen) tritt die Wohnnutzung, wie sie für das ganze Areal Aa-

rematte besteht. 

 

6.3 Nutzungsdichte 

An der Startbesprechung hat das Amt für Gemeinden und Raumordnung (AGR) festgehalten, dass 

die in der UeO angelegte Überbauungsdichte mindestens erhalten bleiben muss, eine lockere Be-

bauung z.B. mit kleineren Häusern wäre gemäss den kantonalen Vorgaben nicht vorstellbar. Die 

bisherige Regelung liess eine Bebauung mit 1198 m2 BGF für Gewerbe- und Dienstleistungsbe-

triebe zu, dies entspricht mit dem an diese Hanglage angepassten Umrechnungsfaktor (BGF*1.25 

= GFo) einer GFZo von 1.2, die Vorgabe des AGR wird somit eingehalten.  

Anlässlich der kantonalen Vorprüfung verlangt das AGR zusätzliche Begründungen zur Erhöhung 

der zulässigen Dichte auf der neuen Teil-UeO im Vergleich zur gesamten UeO Aarematte.  

▪ Ein Vergleich mit der in der ganzen UeO Aarematte geltenden Geschossflächenziffer oberir-

disch von 0.374 mit der auf Parzelle Nr. 1715 vorgesehenen Geschossflächenziffer oberir-

disch zwischen 1.0 und 1.3 ist nicht möglich. An die Ausnutzungsziffer in der UeO Aarematte 

werden auch die sehr grossflächigen Freiflächen im Sektor C (ca. 4 ha) angerechnet, welche 
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südlich der Überbauung liegen. Die Ausnützung in der bestehenden UeO wird also nicht auf 

die einzelne Parzelle angewendet, sondern wie in der ZPP treffend beschrieben auf die gan-

zen Sektoren A und C. In den tatsächlich überbauten Bereichen ist die Ausnutzung vergleich-

bar zur nun vorgesehenen Bebauung auf Parzelle Nr. 1715.  

▪ Das Hauptargument für die gewählte Ausnutzung sind die Anforderungen des AGR anlässlich 

der Startbesprechung (vgl. Beilage), in welcher klar festgehalten wurde, dass für die Über-

bauung als Teil des Schmetterlingskörpers eine qualitativ hochwertige Bebauung mit hoher 

Dichte angestrebt werden muss. Mit dem qualitätssichernden Verfahren und der resultierenden 

Bebauung wird genau diesem Anliegen des AGR Rechnung getragen. 

▪ Das Volumen ist gegenüber dem bisher im Baufeld für den Gewerbebau möglichen unbedeu-

tend grösser. Durch die mehrgeschossige Bauweise in einem Wohngebäude im Vergleich zu 

einem Gewerbebau mit sehr hohen Geschosshöhen ist jedoch im gleichen Volumen mehr Ge-

schossfläche möglich. 

 

Mit der expliziten ZPP-Festlegung einer minimalen GFZo von 1.0 und einer maximalen GFZo von 

1.3 für die Parzelle Nr. 1715 wird sichergestellt, dass diese Baulandreserve haushälterisch genutzt 

und die Siedlungsentwicklung nach innen gefördert wird. In der UeO werden in Art. 8 minimale und 

maximale Geschossflächen definiert, damit ist die Einhaltung der GFZo-Bandbreite gemäss ZPP 

gewährleistet. 

 

6.4 Abstände 

In der ZPP-Bestimmung sind keine Grenzabstände vorgegeben. Die Abstände sind im Überbau-

ungsplan vermasst und orientieren sich an der baulichen Umgebung. Die Strassenabstände von 

3.60 m ab Fahrbahnrand sowie der Gewässerraum von 5.50 m zur eingedolten Leitung des Her-

renschwandbaches werden eingehalten. Es sind keine Näherbaurechte notwendig. 

 

6.5 Erschliessung und Parkierung 

Die nötige Anzahl Parkplätze für die ca. 10 Wohnungen gemäss den Vorgaben der kantonalen 

Bauverordnung kann in der Einstellhalle und mit den oberirdischen Parkplätzen gut erreicht werden. 

Die Überbauungsordnung macht keine Vorgaben zur Anzahl Parkplätze, es gelten die Vorschriften 

der Bauverordnung. Die zwingend nötige Anzahl der Veloabstellplätze gemäss Art. 54c BauV kön-

nen gemäss Richtprojekt mit 20 gedeckten Abstellplätzen ebenfalls gut erfüllt werden. 

In der Vorprüfung hat das AGR die Frage aufgeworfen, ob mit der Aufhebung des oberirdischen 

Parkplatzes, der in der bestehenden UeO vor dem Gewerbebau geplant (aber nicht realisiert) war, 

die Bandbreite gemäss Art. 54c BauV für die bestehende Bebauung realisiert werden kann. Die 

nötige Parkierung für die bestehende Bebauung ist bereits heute realisiert. Die bestehenden Bauten 

wurden alle rechtmässig inkl. der gemäss BauV nötigen Parkplätze bewilligt, auf Parzelle 1715 

sind dafür keine zusätzlichen Parkplätze notwendig. Die bestehenden Wohnungen verfügen über 

deutlich mehr als die minimal geforderten 0.5 Parkplätze pro Wohnung.  

 

6.6 Spiel- und Aufenthaltsflächen 

Der «Baubereich C» sowie die daran angrenzenden Aussenraumbereiche dienen als Kinderspiel-

platz und Aufenthaltsfläche nach Art. 44 und 45 BauV. Auch die grossen Balkone entlang der 

Südfassade können gemäss Art. 45 Abs. 4 BauV zur Hälfte an den erforderlichen Aufenthaltsbe-

reich angerechnet werden. Die nötigen Flächen können nachgewiesen werden.  
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Die Überbauung der Parzelle Nr. 1715 ist somit die einzige Parzelle in der Aarematte, in der die 

Spielplätze und Aufenthaltsflächen direkt auf der Parzelle vorhanden sind. In der bereits realisierten 

UeO Aarematte (Bereiche Ost/West) besteht eine grössere Spielfläche auf Parzelle Nr. 1710. 

 

6.7 Gewässer 

Die Festlegung der Gewässerräume in der Gemeinde Kirchlindach ist noch nicht rechtskräftig er-

folgt. Für den unteren Verlauf des Herrenschwandbaches ist im Jahr 2019 ein Wasserbauplan 

erarbeitet worden. Mit der Änderung der UeO Aarematte wird gleichzeitig der Gewässerraum des 

eingedolten Herrenschwandbaches festgelegt. Dieser beträgt 5.50 m ab Leitungsachse. Damit 

kommen ab der Rechtskraft der Überbauungsordnung die strengeren Übergangsbestimmungen in 

diesem Gebiet nicht mehr zur Anwendung. 

In der Vorprüfung bestand seitens des Kantons die Annahme, dass die Gewässerachse auf der 

Parzellengrenze verläuft. Dies ist nicht der Fall, die Gewässerachse verläuft in der Strassenparzelle 

mit einem Abstand von ca. 0.8 m zur Parzellengrenze. 

Zum Stand Vorprüfung ragte das Vordach in den Gewässerraum hinein, dies ist gemäss der kan-

tonalen Beurteilung nicht zulässig. Als Lösung wurde in Absprache mit dem Fachgremium des 

qualitätssichernden Verfahrens der Bereich für das Vordach reduziert und das ganze Gebäude um 

20 cm nach Westen verschoben. Es ragen somit keine Bauten in den Gewässerraum hinein. 

 

6.8 Nicht betroffene Themenbereiche 

Die folgenden raumrelevanten Themen sind auf der Parzelle nicht betroffen: 

▪ Störfallvorsorge 

▪ Altlasten 

▪ Naturgefahren 

▪ Archäologie 

▪ Kulturland / FFF 

 

6.9 Mehrwertabgabe 

Die vorliegende Anpassung der ZPP betr. Parz. 1715 untersteht der Mehrwertabgabe. Die Mehr-

wertabgabe richtet sich nach dem zum Zeitpunkt der Beschlussfassung gültigen Reglement über 

die Mehrwertabgabe der Gemeinde Kirchlindach. In der Einwohnergemeinde Kirchlindach ist seit 

2018 das «Reglement über den Ausgleich von Planungsmehrwerten» in Kraft. Gemäss Art. 4 Abs. 

4 dieses Reglements beträgt die Mehrwertabgabe bei Umzonungen 40%, bei Aufzonungen wird 

keine Mehrwertabgabe erhoben. Im vorliegenden Fall handelt es sich um eine kombinierte Auf- 

und Umzonung. Die Mehrwertschatzung gemäss den neuen baulichen Möglichkeiten aufgrund der 

ZPP-Anpassung erfolgt nach der kantonalen Vorprüfung.  
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7 Verfahren 

7.1 Allgemein 

Für das Verfahren zu den Anpassungen der ZPP und der UeO «Aarematte» ergibt sich mit dem für 

die Überarbeitung nach der Mitwirkung erfolgten Unterbruch und der 2. öffentlichen Mitwirkung der 

folgende zeitliche Rahmen: 

 

Erarbeitung Richtprojekt    Q3 2021 – Q2 2022 

Entwurf Änderungen Grundordnung  Q3 2022 

1. öffentliche Mitwirkung   Q4 2022 

Auswertung, Überarbeitung   2023 

2. öffentliche Mitwirkung   Q1 2024 

Vorprüfung:      Q3 2024 – Q1 2025 

Mehrwertschatzung:    Q4 2025 

Öffentliche Auflage:    Q1 2026 

Beschluss:      Q2 2026 

Genehmigung:     Q4 2026 

 
 

7.2 Öffentliche Mitwirkung 

7.2.1 Mitwirkung zur Anpassung ZPP-Vorschriften im Rahmen der Teilrevision 

Im Rahmen der Mitwirkung zur Teilrevision BMBV vom 16. Februar 2022 bis am 18. März 2022 

wurden im Hinblick auf das qualitätssichernde Verfahren bereits materielle Änderungen am Bau-

reglement zur ZPP 1 im Baureglement und Erläuterungsbericht aufgenommen. Es sind dazu keine 

Mitwirkungseingaben eingegangen. 

 

 

Abb. 2 Teilrevision BMBV ZPP 1 (Stand Mitwirkung)  

Gemäss Erläuterungsbericht zur Teilrevision BMBV wurde zu den Änderungen folgende Erläuterun-

gen festgehalten:  

«Die Aufteilung des maximal zulässigen Nutzungsmasses wird gestrichen. Neu gilt für die Sektoren 
A und C eine max. Geschossflächenziffer oberirdisch von 0.38 (bisher AZ 0.34 / neu GFZo mit 
Faktor 1.1).  



Änderung ZPP 1 und UeO «Aarematte» – Erläuterungsbericht und Bericht nach Art. 47 RPV 11 

 
georegio ag, Oktober 2025 

Der bisher vorgeschriebene Gewerbeanteil wird aufgehoben. Neu wird für den in der Überbauungs-
ordnung festgelegten Teilbereich auch eine Wohnnutzung angestrebt. Als Grundlage für diese Än-
derung der ZPP Bestimmungen und die erforderliche Anpassung der rechtgültigen Überbauungs-
ordnung wird gegenwärtig ein zweistufiges qualitätssicherndes Verfahren mit Präqualifikation und 
Workshopverfahren durchgeführt. Das Resultat dieses Verfahrens wird bei der Festlegung des ma-
ximal zulässigen Nutzungsmasses berücksichtigt.» 

Nach der Mitwirkung wurden die Verfahren vollständig getrennt. Das Dossier zur BMBV enthält nur 

noch die technischen Änderungen. Die Ausnützungsziffer AZ von 0.34 kann nicht ersatzlos gestri-

chen werden. Die Vorlage wurde im Juni 2023 von der Gemeindeversammlung beschlossen und 

befindet sich zurzeit beim AGR zur Genehmigung. Die materiellen Änderungen im Sektor A der ZPP 

sind nun im vorliegenden Dossier enthalten. 

 

7.2.2 1. Mitwirkung zur Anpassung ZPP-Vorschriften und UeO’s 

Im Rahmen der UeO-Anpassung erfolgt zusätzlich eine freiwillige Mitwirkung zur UeO, bei welcher 

nebst dem Richtprojekt und der UeO auch die angepassten ZPP-Bestimmungen nochmals auf-

gelegt werden. 

Mit dieser umfassenden Mitwirkung konnte sich die Bevölkerung schon früh im Prozess ein voll-

ständiges Bild der vorgesehenen Bebauung machen und die Konflikte konnten frühzeitig erkannt 

und behandelt werden. 

Vom 19. Oktober 2022 bis zum 18. November 2022 fand die öffentliche Mitwirkung zu den Ände-

rungen der ZPP 1 und der UeO Aarematte mit der neuen Teil-UeO für die Parzelle Nr. 1715 statt. 

Bereits an der gut besuchten öffentlichen Informationsveranstaltung vom 31. Oktober 2022 zeich-

nete sich ab, dass die vorgeschlagene Bebauung von der betroffenen Bevölkerung äusserst kritisch 

beurteilt wird. Innert der Mitwirkungsfrist sind 32 schriftliche Stellungnahmen von Privatpersonen, 

Organisationen und Parteien eingegangen. 

Aufgrund der deutlichen Kritik und der mehrfach genannten Argumente wird keine Auswertung jeder 

einzelnen Mitwirkungseingabe verfasst, die Mitwirkungseingaben wurden zu einzelnen Themenbe-

reichen gruppiert und sowohl inhaltlich als auch quantitativ ausgewertet. Dabei bleibt unberück-

sichtigt, dass einzelne Stellungnahmen von politischen Parteien eingegangen sind oder teilweise 

von mehreren Bewohnern unterzeichnet wurden und entsprechend die Haltung eines grösseren 

Bevölkerungsteils abdecken. Das Bild ist auch ohne diese Differenzierung ausreichend klar, damit 

der Gemeinderat zusammen mit der Grundeigentümerschaft das weitere Vorgehen festlegen 

konnte. 

Hauptkritikpunkte und -würdigung 

Als Hauptkritikpunkte wurden sowohl an der Informationsveranstaltung als auch in den schriftlichen 

Stellungnahmen insbesondere die Höhe des geplanten Gebäudes, die aus Sicht der Mitwirkenden 

gefühlte Sonderbehandlung in Bezug auf die letzte unüberbaute Parzelle in der Aarematte, sowie 

die Beeinträchtigung von bestehenden Liegenschaften betr. Aussicht und Beschattung genannt.  

Hingegen wurde der Grundsatz, dass die Parzelle Nr. 1715 von der heute vorgesehenen Gewer-

benutzung in eine Wohnnutzung überführt werden soll, von vielen Mitwirkenden positiv gewürdigt. 
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Weitere Hinweise aus der Mitwirkung 

Neben diesen Hauptkritikpunkten wurden verschiedene Anstösse im Hinblick auf die weitere Pla-

nung gegeben, welche ebenfalls in konzentrierter Form wiedergegeben werden: 

▪ Es wird vorgeschlagen, die bestehende und eher schlecht genutzte Spielfläche vom rückwärti-

gen Bereich der Parzelle Nr. 1710 auf die Parzelle Nr. 1715 zu verschieben, und dafür eine 

Überbauung der heutigen Spielfläche anzustreben. (6 Nennungen) 

▪ Es wird auf den generellen Parkplatzmangel in der Aarematte hingewiesen und gefordert, 

dass auf der Parzelle 1715 zusätzliche Parkplätze erstellt werden. (4 Nennungen) 

▪ Es wird verlangt, dass die Eigentümer dieselben Rechte und Pflichten an den Gemein-

schaftsparzellen Nrn. 1710 und 1709 übernehmen wie die heutigen Miteigentümer. (3 Nen-

nungen) 

▪ Es wird verlangt, dass zuerst eine vertiefte Nutzwertanalyse zwischen einer Wohnnutzung und 

der Gewerbenutzung vorgenommen wird. (2 Nennungen) 

▪ Es wird vorgeschlagen, die heutige Nutzung als extensive Grünfläche an diesem Standort bei-

zubehalten. 

▪ Es wird verlangt, dass zuerst der Zustand der bestehenden Liegenschaften verbessert werden 

müsse, bevor neue Wohnungen erstellt werden.  

▪ Es wird beanstandet, dass es in der Entwurfsphase zu wenige Mitwirkungsmöglichkeiten gab.  

▪ Hinweis auf 16 kV Leitung an der Grenze der Parzelle Nr. 1715 

 

Aufgrund der deutlichen Kritik aus der Mitwirkung hat sich die Bauherrschaft in Absprache mit dem 

Gemeinderat entschieden, das Richtprojekt zu überarbeiten, womit insbesondere den Hauptkritik-

punkten der Höhe und Sonderbehandlung Rechnung getragen wurde. Basierend auf dem überar-

beiteten Richtprojekt wurde die neue Teil-UeO «Aarematte» entsprechend angepasst. 

7.2.3 2. Mitwirkung zur Anpassung ZPP-Vorschriften und UeO’s 

Nach der Überarbeitung aufgrund der 1. Mitwirkung hat der Gemeinderat entschieden, die Unter-

lagen zu einer 2. Mitwirkung aufzulegen. Die 2. Mitwirkung findet vom 28.02.2024 bis zum 

29.03.2024 statt. Anschliessend werden die Unterlagen zur Vorprüfung beim Amt für Gemeinden 

und Raumordnung eingereicht. 

 

0 5 10 15 20 25 30

Umzonung in Wohnnutzung wird begrüsst

Gewerbenutzung ist geeigneter

Besonnung / Aussicht wird gestört

Zu hohe Ausnutzung und Fokus auf Rendite

Verkehrliche Auswirkungen

Sonderbehandlung der letzten unüberbauten Parzelle

Höhe des geplanten Gebäudes

Anzahl Nennungen
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7.3 Vorprüfung  

Aus der kantonalen Vorprüfung ergaben sich verschiedene formale Hinweise und Vorbehalte, die 

eine rechtskonforme Umsetzung des Richtprojekts in der Überbauungsordnung garantieren.  

Der einzige Vorbehalt, der zu einer materiellen Änderung führt, betrifft den Gewässerraum. Im 

Stand gemäss Vorprüfungsdossier ragte der Dachvorsprung um rund 25 cm in den Gewässerraum. 

Gemäss der kantonalen Beurteilung ist dies nicht zulässig. Das Richtprojekt wurde diesbezüglich 

überarbeitet. Der allseitige Dachvorsprung ist für die Gestaltung des Gebäudes von Bedeutung, in 

Absprache mit der Fachberatung der Gemeinde Kirchlindach kann dieser jedoch 2-seitig schmaler 

ausgestaltet werden. Durch die Reduktion der seitlichen Dachvorsprünge auf 25 cm und die Ver-

schiebung des ganzen Gebäudegrundrisses um rund 20 cm nach Westen konnte dieser Vorbehalt 

bereinigt werden.  

 

7.4 Auflage, Einsprachen und Beschluss 

Text folgt 

 

7.5 Genehmigung 
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Beilage 1: Protokoll der Startbesprechung mit dem AGR vom 11.05.2018 
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